
Benennungsrichtlinien (Naming Policy)
(28. Februar 2014)

Die folgenden Benennungsvoraussetzungen gelten für .SAARLAND Domainnamen:

Syntax-Voraussetzungen für ASCII-Domainnamen:

 der  Domainname  darf  nur  Buchstaben  von  A-Z  (unabhängig  von  Groß-  und
Kleinschreibung), die Zahlen von 0-9 und Bindestriche enthalten

 der Domainname darf nicht mit einem Bindestrich beginnen oder enden
 der Domainname darf nicht zwei aneinander gereihte Bindestriche („--“) an 3. oder 4. Stelle

enthalten, es sei denn es geht ein „xn“'  voraus und ein IDN-String schließt sich an 
 unterstrichene Buchstaben sind nicht erlaubt
 der  Domainname  darf  eine  Länge  von  63  Buchstaben  nicht  überschreiten  (die  TLD

ausgeschlossen)
 der Domainname muss mindestens ein Buchstabe lang sein
 Gemäß ICANN-Richtlinien darf der Domainname nicht aus bloß 2 Zeichen bestehen

Zusätzliche Voraussetzungen für IDN-Domainnamen:

 der  Domainname  darf  nur  Buchstaben  von  A-Z,  ä,  ö,  ü  (unabhängig  von  Groß-  und
Kleinschreibung), die Zahlen von 0-9 und Bindestriche enthalten

 Das „A-Label“ muss gültig sein. Die Gültigkeit kann durch die Dekodierung des A-Labels zu
einem UTF-8-String getestet werden. Bei der Um-Kodierung des UTF-8-Strings muss der
ursprüngliche Domainname herauskommen. 

 Das A-Label muss selbst ein zulässiger Domainname sein (d.h. die Regeln für Länge und
Zusammensetzung von ASCII-Domainnamen müssen auch eingehalten werden).

Gesperrte Domainnamen sind von der Registrierung ausgeschlossen. 

Reservierte  Domainnamen sind nur  verfügbar,  sofern  die  speziellen  Eignungsvoraussetzungen
erfüllt sind. 

Die Vergabe von Premium-Domainnamen obliegt der alleinigen Entscheidung der Registry. 


